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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1979

Norm

ABGB §140 Ab

ZPO §502 Abs2 Z1 Ca1

Rechtssatz

Die Frage, ob die P8ege und Betreuung eines Kindes durch die mütterliche Großmutter im Sinne des § 140 Abs 2 ABGB

einer Betreuung im Haushalt der Mutter gleichgesetzt werden kann, betri=t die Auslegung eines gesetzlichen

Leitsatzes des Unterhaltsrechtes und damit nicht die Unterhaltsbemessung, sondern den Grund des Anspruches.
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